BESTÄTIGUNG

Bei Aushilfsarbeitsverhältnissen

Rechtslage ab 1.1.2012  !!! 

a) Der Arbeitnehmer versichert, daß er sich in keinem weiteren Aushilfsarbeitsverhältnis 

(sog. € 400,-- Jobs) befindet. Sollte er zu einem späteren Zeitpunkt ein solches weiteres Aushilfsarbeitsverhältnis eingehen, verpflichtet sich der Arbeitnehmer dies im Vorfeld dem Arbeitgeber schriftlich mitzuteilen.

b) Für das hier vorliegende geringfügige Beschäftigungsverhältnis muß der Arbeitgeber pauschal zur Zeit 

30% Lohnnebenkosten bezahlen (2 % Steuer, 13% KV und 15% RV). Der Arbeitnehmer kann den AG-Satz von 15% auf den jeweils gültigen allgemeinen RV-satz von derzeit 19,6% aufzahlen um damit gering erhöhte Rentenansprüche-/Rentenanwartschaftszeiten zu erwirken. 

Der Arbeitnehmer wurde über die Möglichkeit der eigenen Aufzahlung von diesen 15% - um 4,6% - auf den derzeit gültigen RV-Satz von 19,6% belehrt.

Auf eine solche Aufzahlung wird seitens des Arbeitnehmers verzichtet/nicht verzichtet 

(bitte Nichtzutreffendes streichen).
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